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aus dem Rathaus
Öffnungszeiten Gemeinde Woringen

Montag  1600 - 1800 Uhr
Dienstag – Freitag  830 - 1100 Uhr
Telefon 0 83 31 / 55 13 – Fax 0 83 31 / 8 90 94
Handy Bgm. 01 63 / 773 24 46
e-mail: rathaus@woringen.de – Internet: www.woringen.de

Öffnungszeiten VG Bad Grönenbach

Montag 8
00

 - 16
00

 Uhr durchgehend 
Dienstag 8

00
 - 12

00
 Uhr 

Mittwoch 8
00

 - 12
00

 Uhr 
Donnerstag 8

00
 - 12

00
 Uhr und 14

00
 - 18

00
 Uhr 

Freitag 8
00

 - 12
00

 Uhr 
e-mail: rathaus@bad-groenenbach.de 
Telefon-Nummern im Rathaus Bad Grönenbach: 
Sekretariat, Vorzimmer Bürgermeister Kerler 0 83 34 / 605-21
Bauamt (allgemeine Angelegenheiten) 0 83 34 / 605-22
Bauplananträge, Grundstücksangelegenheiten 0 83 34 / 605-23
Passamt, Einwohnermeldeamt  0 83 34 / 605-13, 605-16, 605-24
Rentenangelegenheiten 0 83 34 / 605-13
Gewerbeamt (An-, Um-, Abmeldungen) 0 83 34 / 605-16
Ordnungsamt  0 83 34 / 605-24
Standesamt  0 83 34 / 605-24
Steueramt  0 83 34 / 605-15
Kasse  0 83 34 / 605-11
Mitteilungsblatt 0 83 34 / 605-13
Kurverwaltung  0 83 34 / 605-31

an alle Haushalte

14.04. Restmüllabfuhr 
21.04. Biomüllabfuhr 
22.04. Gelbe Tonne 
27.04. Restmüllabfuhr 

Alle weiteren geplanten Veranstaltun-
gen bis 19.04.2020 sind abgesagt. 

Auch das Maibaumaufstellen 
wird vorerst nicht stattfinden.

Wie es nach dem 19.04. weitergeht, 
wissen wir nicht.TE
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   Nachbarschafts- 

               hilfe Woringen

Nachbarschaftshilfe Woringen
Sie erreichen uns unter 
Telefon 01 51 / 15 29 54 70
jeden Montag von 1000 h - 1200 h
 und jeden Donnerstag von 1600 h
 - 1800 h oder per mail: 
nachbarschaftshilfe@woringen.de

Rathaus geschlossen!

Die wichtigste Maßnahme zur Eindämmung
des Corona-Virus ist die Vermeidung von 

Sozialkontakten. 
Das Rathaus bleibt voraussichtlich 

bis zum 19. April 2020 geschlossen. 

In dringenden Fällen können Sie gerne die 
Verwaltungsgemeinschaft in Bad Grönenbach

 telefonisch 08334/605-0 oder 
per E-Mail: rathaus@bad-groenenbach.de 

kontaktieren. 

Wir versuchen, Ihnen schnellstmöglich und 
unbürokratisch in Ihrer Angelegenheit zu helfen.

Liebe Woringerinnen und Woringer,

ich weiß, dass zur Zeit alles etwas anders ist und 
vieles nicht mehr seinen gewohnten Weg geht.

Bitte halten Sie sich an die Vorgaben der 
Regierung!

Ihr

Volker Müller
1. Bürgermeister

Corona Krise? Ihnen fällt die Decke auf den Kopf?
Besonders die älteren Menschen gehören zur Risikogruppe, sollen geschützt 
werden und leben zur Zeit doch recht isoliert. Wie lange diese Maßnahmen 

noch andauern, wissen wir nicht. Aber wenn Sie sich einsam fühlen und 
vielleicht einfach nur mal reden möchten, hier unser gemeinsames Angebot:

       Ev.-Luth. Kirchengemeinde: Pfarrer Kolbe, Tel. 0 83 31 / 29 53

Kath. Kirchengemeinde: Pater P. Thomas, Tel. 08334/8089798 oder 08334/215

Telefonseelsorge (kostenlos): Tel. 0800 111 01 11                                                                    

Seniorenbeauftragte Woringen: Manuela Fendt, Tel. 0 83 31 / 640 40 19 

Wir sind für Sie da! Scheuen Sie sich nicht, bei Redebedarf einfach anzurufen. 
Gegebenenfalls Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.

Bleiben Sie gesund, Ihre Manuela Fendt!



Maßnahmen 
aufgrund Corona-Virus

Bis auf weiteres sind alle Zusammenkünfte im Feuerwehrhaus ab-
gesagt. Das Feuerwehrhaus ist nur im Falle eines Einsatzes zu be-
treten. Alle weiteren Maßnahmen sind der „Dienstanweisung Coro-
na-Virus“ zu entnehmen. Diese und weitere Informationen wurden/
werden den Feuerwehrdienstleistenden auf elektronischem Wege 
zugestellt. Hannes Honold, Kommandant

www.feuerwehr-woringen.de 

Nachbarschaftshilfe
Liebe Woringerinnen und Woringer,
auch wir von der Nachbarschafts-
hilfe haben uns Gedanken zur ak-
tuellen Situation in Bezug auf das 
Coronavirus gemacht. 

 Grundsätzlich ist es momentan bes-
ser, nicht notwendige direkte soziale Kontakte zu vermeiden. Um 
das vor allem unseren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
und den sogenannten Risikogruppen zu erleichtern, haben wir 
mit der Gemeinde Woringen eine Abmachung getroffen. 

 In den nächsten Wochen können Sie sich bei einem akuten Unter-
stützungsbedarf auch telefonisch zu den Gemeindeöffnungszeiten 
an Frau Endres (nicht vom 15. bis 17.04.)wenden. Diese wird Ihre 
Anfrage dann schnellstmöglich an uns weiterleiten. Als dringen-
der Unterstützungsbedarf zählen beispielsweise unaufschiebbare 
Einkäufe. 

 Selbstverständlich sind wir weiterhin montags von 1000 bis 1200 
Uhr und donnerstags von 1600 bis 1800 Uhr unter der Telefonnum-
mer 0151 15295470 erreichbar. 

 Wir freuen uns auf Ihren Anruf und bleiben Sie gesund!
 Diana Eder und Sarah Zillenbiller

Müllabfuhr
14.04.2020 Restmüllabfuhr 
21.04.2020 Biomüllabfuhr
22.04.2020 gelbe Tonne
27.04.2020 Restmüllabfuhr

Wertstoffhof
Woringen
wegen Corona-Virus ab 
21.03.2020 geschlossen

Wertstoffhof
Wolfertschwenden
wegen Corona-Virus ab 21.03.2020 
geschlossen

Notrufe
Rettungsdienst Memmingen % 112  
Strom, 24-Std.-Störungsdienst % 0800 539 6380 
 Fax 08331/851-219 
Wasser % 08331/89763  
Feuerwehr-Notruf % 112  
Polizei-Notruf % 110  
Polizei-Inspektion Memmingen, Am Schanzmeister 2, 
87700 Memmingen % 0 83 31 / 100-0  

Landkreis - Abfallwirtschaft
Gartenabfälle werden 
zum letzten Mal abgeholt
Am 08.05.2020 in Woringen und am 07.05.2020,
jeweils ab 700 Uhr, werden zum letzten Mal Gar-
tenabfälle gesammelt. Danach wird das Angebot 

eingestellt und Gartenabfälle müssen selbst entsorgt werden. Das 
Grüngut kann an den sieben Kompostierungsanlagen im Landkreis 
und an Wertstoffhöfen mit Grüngutcontainer angeliefert werden. 
Alternativ können Gartenabfälle auch auf dem eigenen Grundstück 
kompostiert werden. 

Um den Sammlern die Arbeit zu erleichtern, bittet die Abfallwirt-
schaftsberatung, folgendes zu beachten:

Gartenabfälle mit natürlichem, starkem Bindfaden (Spagat, Pa-
ketschnur) bündeln. Kunststoff-Stricke dürfen nicht verwendet wer-
den.
Darauf achten, dass die Bündel nicht mehr als 25 Kilogramm wie-
gen.

Der Durchmesser von Ästen und Stämmen darf höchstens 15 Zen-
timeter betragen. 

Die gebündelten Äste dürfen nicht länger als 1,50 Meter sein, da 
sie ansonsten nicht in die Schüttung des Fahrzeuges passen. 

Springsäcke, Plastiksäcke, Metallwannen und Schubkarren sind für 
die Bereitstellung nicht geeignet und werden nicht entleert. 

Kunststoffwannen dürfen sich nach oben nicht verengen und ein 
Volumen von 60 Litern nicht überschreiten.

Einen leicht zugänglichen Sammelplatz an der Straße suchen, an 
dem niemand behindert wird. 

Mitgenommen werden je Haushalt bis zu zwei Kubikmeter Gar-
tenabfälle. Werden die Gartenabfälle an einem Montag abgeholt, 
müssen sie bis spätestens 8 Uhr bereitstehen, an den restlichen Ab-
fuhrtagen bis spätestens 7 Uhr. 

Info: Bei Fragen kann man sich an die Firma Dorr GmbH & Co.KG 
unter Telefon (0831) 59117-11 oder an die Abfallwirtschaftsbera-
tung des Landkreises unter Telefon (08261) 995-367 oder -467 
wenden. Die Abfuhrtermine sowie Informationen zur Entsorgung 
von Gartenabfällen sind auch im Internet unter www.unterallgaeu.
de/abfall und in der Unterallgäu-App zu finden.

Woringer Bürger-
gemeinschaft e.V.

Arbeitskreis Soziales
Da sich die Corona-Viruskrise zugespitzt 
hat und Versammlungsverbot besteht, 

sagen wir den Spielenachmittag ab. 
Sollte die Gesundheitsgefahr weiter beste-

hen, werden wir uns leider auch am Diens-
tag, dem 05.05.2020 nicht treffen können. 

Anschließend folgt die Sommerpause bis 
Dienstag, 01.09.2020.

Ebenso entfällt die Seniorengymnastik am 
Mittwoch im Haus der Begegnung bis auf Weiteres.
Wir hoffen, dass alle gesund bleiben.
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   Nachbarschafts- 

               hilfe Woringen

Die Gemeinde Woringen 
gratuliert ganz herzlich

Frau Elfriede Frank
zum 90. Geburtstag

Frau Elisabeth Schmalholz
zum 85. Geburtstag



Evangelisch-Lutherische
Kirchengemeinde

                      Eröffnungsgemeinde der 
                       45. Aktion BROT FÜR DIE WELT in Bayern 2003

Alle Veranstaltungen
bis einschließlich 19.04. entfallen. 

Das gilt auch für Gottesdienste, Gruppen und Teams.
Zur persönlichen Andacht ist unsere Kirche 

täglich geöffnet (9-17 Uhr). 
In der Kirche gilt:

u Bitte halten Sie Abstand voneinander (1 ½ bis 2 Meter).
u Dort liegt ein Blatt zum Mitnehmen mit Informationen zu 

geistlichen Angeboten in Radio, Fernsehen, Internet. 
Einen Teil davon finden Sie auch hier weiter unten.

u Jeweils zum Wochenende finden Sie in der Kirche auch eine 
Andacht zum Mitnehmen von Pfr. Kolbe. 

Das Pfarramt und Pfarrer Kolbe werden aber wohl auch weiterhin 
erreichbar sein (Kontaktdaten siehe unten). Noch ist nicht be-

kannt, ob es nach dem 19. April Lockerungen der Ausgangsbe-
schränkungen und des Veranstaltungsverbotes gibt. 

Falls es erlaubt wäre, findet am 
Sonntag, 26.04. um 9.30 Uhr ein Gottesdienst

(Pfarrer Michael Kolbe) in der Woringer Kirche statt. Aktuelle 
Information im Schaukasten am Pfarrhaus bzw. in der Kirche.

Was auch immer geschieht, wir sind in Gottes Hand geborgen. 
Aus ihr kann uns niemand reißen (auch das Corona-Virus nicht). 

Alles Gute, viel Kraft und Gelassenheit!
Reduzierte Bürozeiten Annemarie Haug:                                                                                       

Nur noch Donnerstag, 17-19 Uhr 
Aktuelle kirchliche Informationen aus der Region fin-

den Sie auf der Homepage unseres Dekanates: 
www.memmingen-evangelisch.de.

Die Telefonseelsorge ist kostenlos erreichbar 
unter 0800 111 01 11.

So ist das Pfarramt erreichbar:
Telefon 0 83 31 / 29 53 – Fax 0 83 31 / 89 489

Email-Adresse: pfarramt.woringen@elkb.de

Spiel- und Lernhaus „Guter Hirte“
Damit wir in Verbindung bleiben!
Liebe Eltern unserer Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder!
Die Corona-Krise stellt uns alle vor große Herausforderungen. Für 
Sie und Ihre Kinder bedeutet das ein Betretungsverbot unserer Ein-
richtung, und das ist für Ihre Familie sicher sehr einschneidend. Für 
Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, bieten wir selbst-

verständlich unter den vom Bayerischen Staatsmi-
nisterium vorgegebenen Bedingungen eine Not-
betreuung an. Informationen dazu erhalten Sie 
bei Frau Hafenrichter (Tel. 5835, der Anrufbeant-
worter ist immer geschaltet, wir rufen umgehend 
zurück!)
Elterninformationen (auch immer die neuesten 
vom Bayerischen Staatsministerium) werden an 
der Haustüre unserer Einrichtung ausgehängt. 
Unser Team überprüft in dieser „kinderlosen“ Zeit 
unser Konzept in Kleingruppenarbeit (soweit das 

die Corona-Bestimmungen zulassen), kümmert sich um den Not-
dienst und arbeitet Liegengebliebenes auf.
Für unsere Kinder gibt es ab sofort eine „Kinder-Info“ mit Spiel- und 
Bastelmöglichkeiten an unserer Haustüre! Schauen Sie doch einmal 
gemeinsam mit Ihren Kindern bei einem Spaziergang vorbei!
Nun wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund bis 
wir uns wiedersehen!
Ihr Team vom Spiel- und Lernhaus Guter Hirte

Schützenverein Woringen
Der Schützenverein Woringen stellt weiterhin seinen 
Schießbetrieb wegen des Corona-Virus ein. Somit 
wird auch unser Königssschießen und die Preisver-
teilung bis auf weiteres verschoben.
Die Vorstandschaft

Katholische
Kirchengemeinde
Auch bei uns hat das Corona-Virus Folgen.
Alle Termine bis 19.04.2020 sind vorerst 
gestrichen.
unter Vorbehalt: Sonntag, 26. April
1030 Uhr: Eucharistiefeier in Zell
Für Ostern gibt es noch keine Anweisung von der 
Diözese. Alle Änderungen werden sofort auf der 
Homepage www.katholische-kirchen-groenen-

bach.de bekanntgegeben.
die Öffnungszeiten des Pfarrbüros Bad Grönenbach:
Montag   8.30 - 11.00 h Dienstag 15.00 - 18.00 h
Mittwoch   8.30 - 11.00 h Freitag   8.30 - 11.00 h
Telefon 0 83 34 / 2 15
Fax   0 83 34 / 66 74
Internet: www.kath-kirche-mm.de/Bad-Groenenbach
e-mail: Kath.Pfarramt.Bad.Groenenbach@t-online.de
Unsere Seelsorger sind zu erreichen:
Pfarrer Klemens Geiger  0 83 34 / 77 64
Pater P. Thomas 0 83 34 / 80 89 798 oder
 0 83 34 / 215
Gem.Ref. Sonja Woyschnitzka 0 83 34 / 98 85 31 
Caritas Sozialstation MM und Umgebung 0 83 31 / 92 43

Alle Termine gelten nur vorbehaltlich 
einer evtl. Änderung der Ausgangsbeschränkung 

(aktuell bis 19.04.2020). 
Sonntag,  19. April 2020, 1800 Uhr
 Abendgottesdienst
 mit Pfarrer Christian Kunzmann
 im Bezirkszentrum, Bodenseestr. 1, MM
Dienstag,  21. April 2020, 1430 Uhr Frauenstunde
 mit Jürgen Ziegler
 im Haus der Begegnung, 
 Zellerbachstr. 4, Woringen 
Samstag,  25. April 2020, 1930 Uhr
 E r innerungsabend
 150 Jahre LKG Woringen
 im Haus der Begegnung,
 Zellerbachstr. 4, Woringen
Dienstag,  28. April 2020, 2000 Uhr Bibelzeit
 Thema: Johannes, Kapitel 21, Vers 1-14
 mit Jürgen Ziegler
 im Haus der Begegnung,
 Zellerbachstr. 4, Woringen 
  Kinderclub  Eingeladen sind alle Kinder der 1. und
 2. Klasse.
 Jeden Freitag von 1630 - 1745 Uhr,
 J außer in den Ferien L
 Treffpunkt: Haus der Begegnung,
 Zellerbachstr. 4, Woringen

                 Christlicher Verein
              junger Menschen

Neues auf der Homepage des CVJM Woringen
Auf der Homepage https://www.cvjm-woringen.de des CVJM gibt es zwei 
neue Angebote: Impulse/Andachten von Pfarrerin Katharina Kemnitzer mit 
dem Titel: Mit Bedacht mitbedacht. Morgengruß in Zeiten von Corona.  
Momentan gibt es täglich neue Gedanken zu einem bestimmten Thema. 
Die Impulse sind sehr wertvoll. Hören Sie/Hört doch einfach mal rein. Si-
cher gibt es online auch Andachten nach der Corona-Krise – voraussicht-
lich einmal in der Woche. Weitere Informationen dazu folgen.
Wort zum Tag - Losungen für jeden Tag.  Täglich gibt es Impulse zu den 
Losungen. Der ERF hat viele weitere Angebote.
Wir halten Sie auf dem Laufenden und wünschen Ihnen allen Gesundheit 
und eine von Gott gesegnete Zeit. Ihr/Euer CVJM Woringen
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§ 1 Veranstaltungs- und Versammlungsverbot
(1) Veranstaltungen und Versammlungen werden landesweit untersagt. Dies gilt auch für Zusammenkünfte 
in Kirchen, Moscheen und Synagogen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften. Aus-
nahmegenehmigungen können auf Antrag von der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde erteilt werden, 
soweit dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. (2) In öffentlichen Parks und 
Grünanlagen werden Schilder oder andere geeignete Hinweise aufgestellt, die die Besucher auf die Not-
wendigkeit eines Mindestabstands von 1,5 m hinweisen.
§ 2 Betriebsuntersagungen
(1) Untersagt ist der Betrieb sämtlicher Einrichtungen, die nicht notwendigen Verrichtungen des täglichen 
Lebens sondern der Freizeitgestaltung dienen. Hierzu zählen insbesondere Sauna- und Badeanstalten, Ki-
nos, Tagungs- und Veranstaltungsräume, Clubs, Bars und Diskotheken, Spielhallen, Theater, Vereinsräume, 
Bordellbetriebe, Museen, Stadtführungen, Sporthallen, Sport- und Spielplätze, Fitnessstudios, Bibliotheken, 
Wellnesszentren, Thermen, Tanzschulen, Tierparks, Vergnügungsstätten, Wettannahmestellen, Fort- und 
Weiterbildungsstätten, Volkshochschulen, Musikschulen und Jugendhäuser, Jugendherbergen und Schul-
landheime. Untersagt werden ferner Reisebusreisen. (2) Untersagt sind Gastronomiebetriebe jeder Art. Dies 
gilt auch für Gaststätten und Gaststättenbereiche im Freien (z. B. Biergärten, Terrassen). Ausgenommen 
ist die Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen. Die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden 
können auf Antrag Ausnahmegenehmigungen für Betriebskantinen erteilen, soweit dies
1. im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar und zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbe-
triebs zwingend erforderlich ist, und 2. sichergestellt ist, dass der Abstand zwischen den Gästen mindestens 
1,5 m beträgt und sich in den Räumen zu keinem Zeitpunkt mehr als 30 Personen gleichzeitig aufhalten. (3) 
Untersagt ist der Betrieb von Hotels und Beherbergungsbetrieben und die Zurverfügungstellung jeglicher 
Unterkünfte zu privaten touristischen Zwecken. Hiervon ausgenommen sind Hotels, Beherbergungsbetriebe 
und Unterkünfte jeglicher Art, die ausschließlich Geschäftsreisende und Gäste für nicht private touristische 
Zwecke aufnehmen. (4) Untersagt ist die Öffnung von Ladengeschäften des Einzelhandels jeder Art. Hier-
von ausgenommen sind der Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Banken und Geldautomaten, Apothe-
ken, Drogerien, Sanitätshäuser, Optiker, Hörgeräteakustiker, Verkauf von Presseartikeln, Filialen des Brief- 
und Versandhandels, Post, Tierbedarf, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Reinigungen und der Online-Handel. 
Die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden können auf Antrag Ausnahmegenehmigungen für andere, für 
die Versorgung der Bevölkerung unbedingt notwendige Geschäfte erteilen, soweit dies im Einzelfall aus 
infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. Die Öffnung von Einkaufszentren und Kaufhäusern ist nur 
erlaubt, soweit die in Satz 2 genannten Ausnahmen betroffen sind. (5) In Dienstleistungsbetrieben muss un-
beschadet sonstiger Vorschriften ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Kunden eingehalten werden. 
Auch bei Einhaltung dieses Abstands dürfen sich nicht mehr als 10 Personen im Wartebereich aufhalten.
§ 3 Betretungs- und Besuchsverbote
(1) Untersagt wird der Besuch von 1. Krankenhäusern sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, 
in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt (Einrichtungen nach 
§ 23 Abs. 3 Nr. 1 und 3 des Infektionsschutzgesetzes – IfSG); ausgenommen hiervon sind Geburts- und 

Kinderstationen für engste Angehörige sowie Palliativstationen und Hospize, 2. vollstationären Einrichtun-
gen der Pflege gemäß § 71 Abs. 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, 3. Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen im Sinne des § 2 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, in denen Leistungen der 
Eingliederungshilfe über Tag und Nacht erbracht werden, 4. ambulant betreuten Wohngemeinschaften 
nach Art. 2 Abs. 3 des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes zum Zwecke der außerklinischen Intensivpflege 
(IntensivpflegeWGs), in denen ambulante Pflegedienste gemäß § 23 Abs. 6a IfSG Dienstleistungen er-
bringen und 5. Altenheimen und Seniorenresidenzen. (2) Personen, die sich in einem Gebiet aufgehalten 
haben, das vom Robert Koch-Institut (RKI) im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen war 
oder innerhalb von 14 Tagen danach als solches ausgewiesen worden ist, dürfen innerhalb eines Zeitraums 
von 14 Tagen nach Verlassen dieses Gebiets Hochschulen in Bayern nicht betreten.
§ 4 Vorläufige Ausgangsbeschränkung
(1) Jeder wird angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des 
eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Wo immer möglich, ist ein Mindest-
abstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten. (2) Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nur bei 
Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. (3) Triftige Gründe im Sinn des Abs. 2 sind insbesondere:
1. die Ausübung beruflicher Tätigkeiten, 2. die Inanspruchnahme medizinischer und veterinärmedizinischer 
Versorgungsleistungen, der Besuch bei Angehörigen therapeutischer Berufe, soweit dies medizinisch drin-
gend erforderlich ist, sowie Blutspenden, 3. Versorgungsgänge für die Gegenstände des täglichen Bedarfs 
(insbesondere Einrichtungen im Sinne von § 2 Abs. 4 Satz 2); nicht zur Deckung des täglichen Bedarfs 
gehört die Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistungen wie etwa der Besuch von Friseurbetrieben,
4. der Besuch bei Lebenspartnern, Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkungen (außerhalb von 
Einrichtungen) und die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts im jeweiligen privaten Bereich, 5. 
die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen, 6. die Begleitung Sterbender 
sowie Beerdigungen im engsten Familienkreis, 7. Sport und Bewegung an der frischen Luft, allerdings 
ausschließlich alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes und ohne jede sonstige Gruppen-
bildung und 8. Handlungen zur Versorgung von Tieren. (4) Die Polizei ist angehalten, die Einhaltung der 
Ausgangsbeschränkung zu kontrollieren. 2Im Falle einer Kontrolle sind die triftigen Gründe durch den 
Betroffenen glaubhaft zu machen.
§ 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am 31. März 2020 in Kraft und mit Ablauf des 19. April 2020 außer Kraft.
(2) Mit Ablauf des 30. März 2020 treten § 1 Abs. 2 und 3 der Bayerischen Verordnung über eine vorläufige 
Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pandemie vom 24. März 2020 (BayMBl. Nr. 130, BayRS 
2126-1-4-G) außer Kraft.
München, den 27. März 2020, Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege
Melanie Huml, Staatsministerin

Die wichtigsten und aktuellen Informationen finden Sie auch unter 
www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/
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Bayerische Verordnung über Infektionsschutzmaßnahmen 
anlässlich der Corona-Pandemie 
(Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung – BayIfSMV)
gilt (vorerst) bis: 19.04.2020 – Fassung vom 27.03.2020
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PRESSEMITTEILUNG

Energie vom Acker nebenan
Biogasanlage Karrer liefert nicht nur Wärme, 

sondern auch nachhaltigen Strom fürs eigene Dorf

(Woringen).  „Hier wächst Dein Strom!“ Solche 
Hinweistafeln werden demnächst auf verschiede-
nen Woringer Ackerflächen stehen. Denn Andreas 
und Wolfgang Karrer füttern mit den „Früchten“ 
ihrer Felder ihre Biogasanlage und erzeugen da-
mit wertvolle Energie aus nachwachsenden Roh-
stoffen. 

In Form von Heizwärme geben sie diese bereits 
seit 2011 an 135 Woringer Haushalte weiter. Beim 
Strom allerdings waren ihnen bisher die Hände 
gebunden. Der darf nämlich (noch) nicht direkt an 
den Verbraucher, sondern nur ins Netz abgege-
ben werden. 

Jetzt aber präsentieren die beiden Familienväter 
ihre Anlagen auf der Online-Plattform von „cells 
energy“ und bieten ihren Nachbarn so die Mög-
lichkeit, von der Erneuerbaren Energieerzeugung  
vor Ort zu profitieren und sie zu unterstützen. Aus 
Woringen für Woringen. Nachhaltig. Regional. In 
Bürgerhand. 

Im März vergangenen Jahres hat der Kemptener Verein re-
nergie Allgäu den Bürgerstrom-Marktplatz „cells energy“ 
ans Netz angeschlossen. Dabei handelt es sich um eine On-
line-Plattform, auf der sich private und gewerbliche Verbrau-
cher ihre ganz persönlichen 100-%-Erneuerbaren-Strom-Er-
zeuger aussuchen können. 
Andreas und Wolfgang Karrer (auf dem Foto mit Bürgermeis-
ter Volker Müller in der Mitte) waren unter den ersten, die 
sich, ihre Anlage und ihr Produkt hier präsentierten. „Strom 
aus Erneuerbaren Energien mit Herz, Verstand und Leiden-
schaft“ – mit diesem Slogan bewerben die beiden Familien-
väter ihr Angebot. 

Seit 2006 betreiben sie eine 171kW-Anlage direkt am Hof, 
fünf Jahre später kam eine zweite 400kW-Anlage dazu. Zeit-
gleich entstand die Wärmenetzleitung, über die seither neben 
135 Privathaushalten auch zwei größere Woringer Gewerbe-
betriebe beheizt werden. 

Die Energie wird ausschließlich aus regional erzeugter Bio-
masse gewonnen: Die 18.800 Tonnen Einsatzstoffe im Jahr 
2019 bestanden zu einem Drittel aus Mist und Gülle von 
landwirtschaftlichen Betrieben aus einem Umkreis von ma-
ximal drei Kilometern. Der Rest sind Grassilage (15 %), Rü-
ben (10%) und Mais (23%) von benachbarten Flächen, sowie 
Zwischenfrüchte, Getreideganzpflanzen Silage und die gelb 
blühende Silphie, die die Landwirte bereits seit einigen Jahren 
als Insektenweide anbauen.
Jährlich speisen die beiden Anlagen knapp 5000000 Kilowatt 
nachhaltig erzeugten Strom ins Netz ein und tragen damit zur 
Energiewende und zum Erreichen der Klimaschutzziele bei. 
Und dazu kann nun auch jeder Bürger seinen Beitrag leisten, 
indem er sich für den Bürgerstrom-Versorger cells energy und 
die Biogas-Anlage aus Woringen entscheidet. 

Wie das geht? Ebenso schnell wie einfach: 
Unter https://marktplatz.cells.energy die eigene Postleitzahl 
und den ungefähren Energieverbrauch angeben – und schon 
zeigen Andreas und Wolfgang Karrer Gesicht. Gleichzeitig 
wird der durchschnittliche Monatsabschlag errechnet ange-
zeigt.

Dieser setzt sich - wie bei allen Stromanbietern - aus Steuern, 
Abgaben, Umlagen, Netzentgelten und dem tatsächlichen 
„Arbeitspreis Energie“ zusammen. Wobei letzterer nur rund 
10 Prozent der Gesamtkosten ausmacht und sich ständig än-
dert. Der Grund dafür liegt darin, dass er auf den Börsenprei-
sen basiert, die viertelstündlich aufgrund von Angebot und 
Nachfrage berechnet werden. Bei besonders hohem Angebot 
(wenn viel Sonne oder Wind da ist) rutscht der Preis dadurch 
sogar in den Minusbereich. Ein Vorteil, den cells energy direkt 
an den Kunden weitergibt, indem kein vorab definierter Preis, 
sondern der reale Börsenpreis verrechnet wird. Was so kom-
pliziert klingt, wird auf der detaillierten Monatsabrechnung 
sehr transparent aufgeführt. 

Damit hat der Verbraucher die Möglichkeit, den eigenen 
Strompreis durch bewussten Energiekonsum mitzugestalten. 
„Das schafft Achtsamkeit im Verbrauch“, sagt Florian Weh, 
Entwickler und Geschäftsführer von cells energy. „Und es bie-
tet uns die Möglichkeit, unsere Stromversorgung selbst und 
eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen“, sieht Andreas 
Karrer in dem Bürger-Strommarktplatz von renergie Allgäu 
eine gute Perspektive für die Zukunft. Die Erfahrung des ers-
ten Jahres hat gezeigt, dass der cells energy-Preis sich in etwa 
mit dem der herkömmlichen Öko-Stromtarife deckt. 

Allein in den letzten Wochen hat sich die Zahl der Kar-
rer-Kunden nahezu verdoppelt. Über 50 Verbraucher sind es 
inzwischen, die die Woringer Anlage und ihren Beitrag zur 
Bürger-Energiewende unterstützen und damit ihren eigenen 
Energiekonsum bewusst und eigenverantwortlich gestalten. 
Der Wechsel geht ebenso so schnell wie einfach: Nur die 
letzte Stromrechnung bei renergie Kempten einreichen – dort 
kümmern sich dann Fachleute um alles weitere. 

Informationen über die Biogasanlage und die Energie 
vom Acker bei
Karrer Wolfgang Memminger Straße 32; 87789 Woringen; 
Tel.: 015227707707
Karrer Andreas Bahnhof-Einöde 3 87789 Woringen 
Tel.: 01775968228
Noch mehr Infos bei renergie GmbH,
Adenauerring 97, 87439 Kempten,
0831-5262680-24, info@cells.energy



Zur Zeit wird eine 
neue Brücke am 
Kämmelweg über 
den Zeller Bach ge-
baut. Anschließend 
wird die Autobahnun-
terführung etwas tie-
fer gelegt, damit in 
Zukunft auch höhere 
Fahrzeuge durchfah-
ren können. 

Die Maßnahme wird im Rahmen der Flurerneuerung Woringen II 
durchgeführt, die von der 
Regierung Schwaben geför-
dert wird. Die Straße öst-
lich der Autobahn bis zum 
Umspannwerk wurde letztes 
Jahr von Amprion ausge-
baut. 
Damit die Brücke gebaut 
werden kann, wird der Bach 
für die Bauzeit umgeleitet.

TVW Tennis
KINDER- und 
JUGENDTRAINING 2020
Tennis mit Spiel und Spaß ganz einfach lernen

und zwar mit dem geeigneten Ball, auf dem richtigen Platz, mit dem 
passenden Schläger – das ist die Grundlage von Play + Stay – 
Spiel Dein Spiel
Diese Lern- und Spielmethode steht für schnellen Spaß am Ten-
nis-sport. Mit diesem methodischen Weg der Trainingssteuerung 
über Platzgrößen, Bälle und Schlägermaterial gemäß den drei Stu-
fen Rot, Orange und Grün versuchen wir, Kinder und Jugendliche 
für den Tennissport zu begeistern. Zusätzlich haben die Kinder und 
Jugendlichen die Möglichkeit, das Tennis-Sportabzeichen zu erwer-
ben.
Verbindliche Anmeldung für das Kinder- und Jugendtraining ab 6 
Jahren bitte per Whats-App oder Email bis spätestens 1. Mai.
Anmeldungen und Fragen bitte an:
Dunja Bleilinger, Tel. 0175 6050147, Email: nockout@bleilinger.de
Immer vorausgesetzt, das Kinder- und Jugendtraining 
kann wegen der Coronakrise stattfinden. Informieren 
Sie sich bitte bei Dunja Bleilinger.

TV Woringen
Abteilung Fußball
Schrottsammlung Update 
Aufgrund der aktuellen Lage um das Corona-Virus 
werden wir unsere Schrottsammlung am 24.04. und 

25.04. voraussichtlich verschieben müssen. Sollten Sie dennoch 
bereitgelegte Altmetalle bei sich zu Hause haben, bitten wir Sie, 
diese solange zu behalten. Wir werden Sie in den nächsten Ausga-
ben über die aktuelle Lage und mögliche Änderungen informieren.
Vielen Dank im Voraus und bleibt gesund!
Die Fußballabteilung des TV Woringen
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Redaktionschluss 
für‘s nächste Blättle: 

Ausgabe 8 vom
01.05.2020:

22.04.2020
Volker Müller

Hinter den Gärten 24 
87789 Woringen 

Tel. 0 83 31/99 09 56 
info@werbungmueller.de

Fahrschule Gießmann 
ehemals Peter´s Fahrschule 

Ausbildung Kl. A, B, T, C/CE 
Unterricht: 

Mo. 1930 Uhr - 2100 Uhr / Fr. 1600 Uhr - 1730 Uhr 
Tel. Info unter 08331-5133: Die-Fr. von 800 - 1200 Uhr



Geschenkgutscheine erhältlich!

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag  800 – 1200 Uhr

Alpenstraße 12 a, 87789 Woringen
Telefon 0 83 31 / 490 59 29 – Mobil 01 76 / 279 76 674

www.Glueckskaefer-Woringen.de
v Maniküre  v Wimpernverlängerung
v Pediküre  v Haarentfernung
v Shellac / Gellack v Gesichtsbehandlungen

Ihr Kosmetikstudio in Woringen

Tel. 08334/988990 Bahnhofstraße 35
Inhaberin: Sabine Maria Baur 87730 Bad Grönenbach
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